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63.     B e k a n n t m a c h u n g  
 

Jahresabschluss der Logistikzentrum RuhrOst GmbH 
für das Geschäftsjahr 2009 

 
Die Gesellschafterversammlung der Logistikzentrum RuhrOst GmbH stellt den 
von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Heilmaier & Partner GmbH ge-
prüften und testierten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2009 fest.  
 
 

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers 
 
Nach dem Ergebnis unserer Prüfung erteilen wir für den als Anlagen 1 bis 3 
beigefügten Jahresabschluss der Logistikzentrum RuhrOst GmbH, Unna, zum 
31. Dezember 2009 und den als Anlage 4 beigefügten Lagebericht für das 
Geschäftsjahr 2009 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk:  
 
Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlust-
rechnung sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den La-
gebericht der Logistikzentrum RuhrOst GmbH für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar bis 31. Dezember 2009 geprüft. Die Buchführung und die Aufstel-
lung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrecht-
lichen Vorschriften und den ergänzenden Regelungen des Gesellschaftsver-
trags liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. 
Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung 
eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchfüh-
rung und über den Lagebericht abzugeben. 
 
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung 
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grund-
sätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prü-
fung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die 
sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermit-
telten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, 
mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prü-
fungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über 
das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwar-
tungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden 
die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems 
sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und La-
gebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung 
umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der 
wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung 
der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind 
der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für 
unsere Beurteilung bildet. 
 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
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Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkennt-
nisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den 
ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und vermittelt unter 
Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahres-
abschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesell-
schaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref-
fend dar. 
 
 
 
Krefeld, den 17. März 2010 
Dr. Heilmaier & Partner GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft 
 
 
gez. Dipl.-Kfm. Bender 
Wirtschaftsprüfer 
 
 
 
Der Jahresabschluss, der Lagebericht und die Erfolgsübersicht liegen zur Ein-
sichtnahme in der Zeit vom 
 

12.07. – 16.07.2010 
 
während der Dienststunden von 
 

Montag bis Donnerstag 08.30 – 15.30 Uhr 
Freitag    08.30 – 11.30 Uhr 

 
im Verwaltungsgebäude der Stadtwerke Unna GmbH, Heinrich-Hertz-Str. 2, 
59423 Unna öffentlich aus. 
 
Der Jahresabschluss der Logistikzentrum RuhrOst GmbH für das Geschäfts-
jahr 2009 sowie der Bestätigungsvermerk werden hiermit veröffentlicht. 
 
Unna, 16. Juni 2010 
 
 
gez. Jürgen Bockermann    gez. Dr. Michael Dannebom 
Geschäftsführer     Geschäftsführer 
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64.     B e k a n n t m a c h u n g  
 

Inkrafttreten des Bebauungsplanes 
Unna Nr. 12 „Am roten Gradierwerk“, 1. Änderung 

vom 23.06.2010 
 
Aufgrund der §§ 2 Abs. 1, 10 und 13a des Baugesetzbuches (BauGB) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBI. I S. 2414), in 
Verbindung mit § 86 der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO 
NRW), in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. März 2000 (GV. NRW S. 
256), sowie der §§ 7 und 41 Absatz 1; Lit. f) und g) der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW), in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666, SGV. NRW S. 2023), jeweils in 
dem bei der Beschlussfassung gültigen Wortlaut, hat der Rat der Kreisstadt 
Unna in seiner Sitzung am 20.05.2010 den Bebauungsplan Unna Nr. 12 „Am 
roten Gradierwerk“, 1. Änderung als Satzung beschlossen. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans ergibt sich aus dem dieser Be-
kanntmachung beigefügten Übersichtsplan. 

Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Unna Nr. 12 „Am roten 
Gradierwerk“, 1. Änderung gemäß § 10 BauGB in Kraft. 
 
Der Bebauungsplan und die Begründung können von jedermann beim Bereich 
3-61, Bauleitplanung der Kreisstadt Unna, Rathausplatz 1 (Rathaus, 3. Ober-
geschoss, Aufgang B; Ostflügel, Zimmer 307), während der Dienststunden 
 

montags bis donnerstags von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
und 

freitags von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr 
 

eingesehen werden. 

Auf die Durchführung einer Umweltprüfung wurde verzichtet, da der Bebau-
ungsplan im beschleunigten Verfahren aufgestellt wurde. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die Satzung der Kreisstadt Unna über den Bebauungsplan Unna Nr. 12 „Am 
roten Gradierwerk“, 1. Änderung  wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 7 Abs. 6 GO NRW eine Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach 
Ablauf eines Jahres seit der Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn 
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a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes An-
zeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennut-
zungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 
 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Kreisstadt Unna vor-
her gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache be-
zeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
Hinweise: 
Des Weiteren wird gem. § 215 Abs. 2 BauGB auf die Geltendmachung der 
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften sowie von Abwägungsmän-
geln und die Rechtsfolgen der nachstehenden Bestimmungen hingewiesen. 

 
 Nach § 215 Abs. 1 BauGB sind unbeachtlich 

 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort 

bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der 

Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächen-
nutzungsplans und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
  

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennut-
zungsplans oder der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Dar-
legung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht wor-
den sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2 a beacht-
lich sind. 
 
Ferner wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 des 
BauGB hingewiesen. Der Entschädigungsberechtigte kann demzufolge Ent-
schädigung verlangen, wenn die in den § 39 bis 42 BauGB bezeichneten 
Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs 
dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei 
dem Entschädigungspflichtigen beantragt. 
 
Gemäß § 44 Abs. 4 BauGB erlischt ein Entschädigungsanspruch, wenn nicht 
innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in Ab-
satz 3 Satz 1 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fällig-
keit des Anspruchs herbeigeführt wird. 
 
Unna, 23.06. 2010 
 
 
gez. Werner Kolter 
Bürgermeister 
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Abl. KrStUN 17-64/24. Juni 2010 



 

161

65.     B e k a n n t m a c h u n g  
 
 

Absicht der Einziehung öffentlicher Flächen im Stadtgebiet Unna 
 

 
Der Rat der Kreisstadt Unna hat am 20.05.2010 beschlossen: 
 
Die im anliegenden Lageplan kenntlich gemachte öffentliche Fläche zwi-
schen Südring und Schillerstraße soll aufgrund entfallener Verkehrsbedeu-
tung dem öffentlichen Gemeingebrauch entzogen und gemäß § 7 Abs. 4 
Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) in 
der z. Z. gültigen Fassung eingezogen werden. 
 
Personen, die glauben, durch diese Einziehung in ihren Rechten verletzt zu 
werden, haben Gelegenheit, innerhalb von drei Monaten nach öffentlicher 
Bekanntmachung Einwendungen gegen die beabsichtigte Einziehung beim 
Bürgermeister der Kreisstadt Unna, Fachbereich 3 – 66, Rathausplatz 1, 
59423 Unna, zu erheben. 
 
 
Anlage: Lageplan 
 
 
Unna, 23.06.2010 
 
KREISSTADT UNNA 
Der Bürgermeister 
als Straßenbaubehörde 
 
 
gez. Werner Kolter 
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66.     B e k a n n t m a c h u n g  
 

Widmung einer Verkehrsfläche 
 
Der Rat der Kreisstadt Unna hat am 20.05.2010 beschlossen: 
 
Der im Stadtgebiet Unna gelegene Platz an der Lindenbrauerei wird für den 
in dem beiliegenden Lageplan dargestellten Bereich gemäß § 6 Abs. 1 Stra-
ßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW), in 
der z. Z. gültigen Fassung, dem öffentlichen Verkehr gewidmet und erhält die 
Eigenschaft einer Gemeindestraße, bei der die Belange der Erschließung der 
anliegenden Grundstücke überwiegen (§ 3 Abs. 4 Nr. 2 StrWG NRW - Fuß-
gängerbereich).  
 
Der Gemeingebrauch wird auf den Fußgängerverkehr beschränkt. Ausge-
nommen hiervon sind Anlieger- und Lieferverkehr. 
 
Der Platz dient vorrangig dem kulturellen und gesellschaftlichen Gemeinle-
ben. 
 
Anlage: Lageplan 
 
Die Widmung wird zum 01.07.2010 wirksam. 
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diese Widmungsverfügung kann innerhalb eines Monats nach öffent-
licher Bekanntmachung Klage erhoben werden. 
Die Klage ist vor dem Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 
3, 45879 Gelsenkirchen schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeam-
ten der Geschäftsstelle zu erheben. Die Klage muss den Kläger, den Beklag-
ten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll einen be-
stimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und 
Beweismittel sollen angegeben, die angefochtene Verfügung soll in Urschrift 
oder in Abschrift/Kopie beigefügt werden. 
Falls die Frist durch das Verschulden einer/eines Bevollmächtigten versäumt 
werden sollte, so würde deren/dessen Verschulden der/dem Klageführer/in 
zugerechnet werden. 
 
Unna, 23.06.2010 
 
KREISSTADT UNNA 
Der Bürgermeister 
als Straßenbaubehörde 
 
 
gez. Werner Kolter 
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